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Die registrierte (Lebens-) 
Partnerschaft im Recht der 
skandinavischen Staaten 

Homosexuelle Partnerschaften sollen in Zuktmft in Deutschland rechtlich 
besser gestellt werden. Bislang gibt es bei solchen Partnerschaften keine Unter­
haltsansprüche Imd kein Erbrecht. Die Autoren skizzieren die gegenüber 
Deutschland fOr"t.schrittlichere gesetzliche Lage in den skandinavischen Län­
dern. Sie wollen damit Anregungen für die in der Bundesrepublik anstehende 
rechtspolitische Diskussion geben. Eine »regist.rierte Partnerschaft« hat im 
Recht der skandinavischen Länder die Begründung gegenseitiger gesetzlicher 
Unterhaltsansprüche und das Erbrecht zur Folge. Die Red. 

Nach dem Wahlsieg von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei der Bundestagswahl 
vom 27. September 1998 hat sich die rot-grüne Regierungskoalition in der Justiz­
politik u. a. darauf verständigt, die Minderheitenrechte zu stärken. Unter diesem 
Gesichtspunkt bestimmt Kapitel IX. der Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober 
1998' unter Ziffer 10. (Minderheitcnrechte), daß die neue Bundesregierung Minder­
heiten schützen und ihre Gleichberechtigung und gesellschaftliche Teilhabe erreichen 
will: »Niemand darf wegen seiner Behinderung, Herkunft, Hautfarbe, ethnischer 
Zugehörigkeit oder sexueller Orientierung als Schwuler oder Lesbe diskriminiert 
werden. Dazu werden wir ein Gesetz gegen Diskriminierung und zur Förderung der 
Gleichbehandlung (u. a. mit der Einführung des Rechtsinstituts der eingetragenen 
Lebenspartnerschaft mir Rechten und Pflichten) auf den Weg bringen. Die Empfeh­
lungen des Europäischen Parlaments zur Gleichberechtigung von Lesben und 
Schwulen werden berücksichtigt«. 
Die neue Justizministerin H. Däubler-Gmelin hat zu d.iesem Aspekt der Justizpolitik 
erläuternd festgestellt': »Für homosexuelle Partnerschaften gibt es heute keinen ge­
setzlichen Unterhaltsanspruch, kein gesetzliches Erbrecht und auch nicht das Recht, 
nach dem Tod des Partners die gemeinsame Wohnung zu übernehmen. Diese und 
auch andere Mängel werden wir beseitigen. Stabile Beziehungen zwischen zwei 
Personen sind wichtig und müssen gefördert werden . Die sexuelle Orientierung 
der Bürger geht den Staat nichts an<,). Ziel sei die Schaffung einer registrierten 
Partnerschaft, an die sich Rechte und Pflichten knüpfen - jedoch keine neue Form 
der Ehe. Eine Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare geht der 
Justizministerin »erheblich zu weit«. Diese Frage berühre nicht Partnerschaften und 
deren Rechte, sondern müsse unter dem Gesichtspunkt des Kindeswohles überprüft 
werden. Im übrigen dürfe - bei Vorliegen der nötigen Voraussetzungen - auch heute 
schon eine einzelne Person ein Kind adoptieren' . 

1 Im Interne! .brufb.r unter http://wwwspd.de/aluuclllprogrammatischeslvtrtrag. htm. 
z .Uns kann auch mal was N eue. einfallen • • DIE Z EIT Nr. 46 v. 5. November 1998, S. 8. 
) D:iubler-Gmelin, DIE ZEIT Nr. 46 v. 5. November '998. S. 8 (9). 
4 So bestimmt etwa § '74 lAbs. 2 S. , BGB, daß wer nicht verheiratet ist. ein Kind nur allein annehmen kann. 
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1. Ansätze einer rechtspolitischen Debatte in Deutschland und die sog. 
»Hamburger Ehe« 

Diese allgemeinen politischen Ankündigungen haben jedoch bis zum Sommer [999 
noch keine greifbaren Konsequenzen im Hinblick auf eine tatsächliche gesetzliche 
Umsetzung auf Bundesebene nach sich gezogen. 
Demhingegen wurde vom Hamburger Senat im April eine Umsetzungsverordnung 
sowie ein Gesetz für die Eintragung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften beschlos­
sen, die Verfahrensvorgaben hinsichtlich einer Registrierung beinhalten, welche von 
der Presse nunmehr vielfach als »Hamburger Ehe« bezeichnet werden. Dabei handelt 
es sich lediglich um einen Akt »symbolischer Politik«, da der Senat bei der Verab­
schiedung klarstellte, daß eine »eheähnliche Partnerschaft - anders als eine formale 
Eintragung auf dem Standesamt - nicht durch Landesrecht, sondern nur bundesge­
setzlieh geregelt werden« kann l . 

Hamburg hat allein eine symbolische Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partner­
schaften getroffen. Der bisherige rechtliche Status der Partner bzw. Partnerinnen 
wi.rd durch die Registrierung nicht geändert. Die Eintragung zeitigt keinerlei mate­
riell-rechtliche Wirkungen. 
Nachdem also hinsichtLich der Etablierung des Rechtsinstituts einer registrierten 
Lebenspartnerschaft in Deutschland allein die Frage des "Ob" bislang positiv be­
schieden wurde, bleibt das "Wie«, d. h. die inhaldiche Ausgestaltung der Partner­
schaft, immer noch in der Schwebe. Vor diesem Hintergrund kann es für die kom­
menden rechtspolitischen Überlegungen und Diskussionen in Deutschland< durch­
aus von Interesse sein, einmal einen Blick auf die Rechtslage in den skandinavischen 
Staaten' - Dänemark, Norwegen und Schweden- ZU werfen, die bereits seit einigen 
Jahren das Rechtsinstitut einer »registrierten Partnerschaft« anerkannt haben. 
Im Hinblick auf die Etablierung des Rechtsinstituts einer registrierten (Lebens-) 
Partnerschah kommt Dänemark insoweit eine Vorreiterrolle zu, als das dänische 
Parlament (Folketinget) als erStes in der Staatengemeinschaft im Jahre 1989 ein 
entsprechendes Gesetz (Iov om registreret partnerskab - Pal D K/ erlassen hat9 

(dazu unter II.). 
In Norwegen datiert das Gesetz über die registrierte Partnerschaft (Iov om registrert 
partners kap - Nr. 40)'0 vom 30. April [993" (unter m.). In Schweden gilt das Lag om 
registrerat partnerskap", das am I.Januar '995 in Kraft getreten ist" (IV.2.). Schwe-

5 Presseerkl3rung des Hamburger Senats vom 6. Aprtl 1999· 
6 Vgl. generell zum Verhaltnis von Ehe und eheäh.nlichco Gemeinschaften Pawlowski, Abschied von der 

,.burgcrlichcn Ehe..:? JZ r99B, 10)2. 

7 Daz.u Ring/Orscn-R.i.ng, Einfubrung in d.u Sbndinavischc. Recht OuS-Schriftcnreihc), Mü.nchen [999, 
Rn.4r2 und 460. 

8 Lav 1989-06-°7 nr 372. 
9 Dazu näher Karnovs Lo\'samLiogINielsen. IS. udg., 1.997,5. 4955 f. (kün(tig Dansk Karnov); NielsenJ 

Vorstrup Rasmussenrfaksee-Jc'ls.cn, FamiJierenen, 2. udg., 1997. Kapitel I~; Lund-AndcrscnIMunckl 
Nergaard/H0jgaard PedersenlVcsn~rdo'rf, .F3milierel, 4. udg., 1996, s. 175 H.; Svenne Schmidr, Interna­
lional penon-, famiHe- og a.rvcrcl, 1990. s. 40ft.; Rosholm, Skarrildhusrapporten, 1989. s. 6611; Elmer/ 
Lund-Larsen, FarnilierctJige lov:rndriog'er i 1989. $. 126 (I H H.), 

10 Dazu naher Karnov - Norsk 'kommentert LovsamlingiStram Bull. Lov om regisrrcrt paTtncrskap, 
s.2874 ff. (kunftig Norsk Ktlrnov); Suandbakken, Lov om n:giscn:rt partnerskap, ]V 5/6 199J. JOO. 

11 Vgl. zu den Vorarbeiten dieses Gesetzes n:a.her 'Üdclstingsproposisjon (Ot.prp.) nr. 31 (1991-9J). (Inn­
stilling til Oddstinget) lnnst. O. nr. 70 (1992 93). 

12 Zum schwedischen Parrnerscha(lsgesctz nah!.!r Ag!.!!I, Aktenskap, Samboende, Panncrskap, 2. udg. 1999. 
Kapit el 14; Bogdan, Rcgistrcr:lt p:mncrsJs.ap och svcnsk internationeIl privaträtt, Svensk Juristtidniog 
(SvJT) 1994.773; Jansson. Panncrskap, Ny Juridik, 1 : 9S. 7; Karnov - Svcnsk !agsamling ",cd Kom­
mcntarerlLindell/ Haglind. 1997, Lag 1994 : IIl7 (künftig Svensk Kamov). 

, 1 Zu den Vorarbeiten näher Statens Offendiga Urredningar (SOU) '99J: 98 Partnerskap, 1991/94: LU 28. 
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den erließ darüber hinaus jedoch schon 1987 ein Reformgesetz über homosexuell 
Zusammenlebende (lag om homosexuella sambor)'" das auf eine Gleichstellung der 
homosexuellen eheähnlichen mit der heterosexuellen nichtehelichen Lebensgemein­
schaft abzielt. Letztere war im seibenjahr im Gesetz über das gemeinsame Heim der 
nicht in ehel.icher Lebensgemeinschaft Zusammenlebenden (lag om sambors gemen­
samma hem - sambolag)" geregelt worden" (dazu unter lVI). Auf Island datiert das 
Lög um staofesta samvlSt (Gesetz Nr. 87) vom Il.JUni 1996, auf das im vorliegenden 
Kontext nicht näher eingegangen werden konnte. 

lJ. Die Rechtslage in Dänemark" 

Die Einführung des Rechtsinstituts der registrierten Partnerschaft hat in Dänemark 
ihren Ausgang genommen's. Dänemark war der erste Staat, der sich dazu entscWoß, 
eine entsprechende Rechtsfigur in seine Rechtsordnung aufzunehmen - zu einem 
Zeitpunkt, als die Einführung eines solchen Rechtsinstituts noch nirgendwo sonSt 
geplant war'9. D as dänische Gesetz über die registrierte Partnerschaft ist nach § 6 Pal 
DK am L Oktober 1989 in Kraft getreten. 
1m Unterschied etwa zu Schweden hat Dänemark das Zusammenleben von Personen 
gleichen Geschlechts außerhalb der registrierten Partnerschaft nicht gesondert ge­
regelt. Dies liegt darin begründet, daß die Rechtsbeziehungen heterosexueller Paare 
(sog. papierloser Lebensgemeinschaften)'o - außerhalb der Ehe - nach dänischem 
Recht grundsätzlich (mit Ausnahme einiger weniger Einzelbestimmungen 111 ver­
schiedenen Gesetzen) gleichermaßen gesetzlich nicht geregelt sind". 

I. Die Intention des dänischen Gesetzgebers 

Die gesetzgeberische Intention des »lov om registreret partnerskab« ist es, den 
rechtlichen Status des Zusammenlebens zweier gleichgeschlechtlicher Partner jenem 
gleichzustellen, den die Rechtsordnung zwei Personen unterschiedlichen Ge-

'4 Svcnsk FOrianningssomling (SI'S) '987,8,) . 

" SFS'987")' · 
16 Dazu naher Agcll, Die schwed.ische Gesetzgebung liber niehtc:helicheGemeinschaften, FamRZ 1990, 817; 

Heilmann, Die nichrchelichc Lcbemgemeinschaft" JA 1990. 116 (119 ff. - Schweden); Radau, Die Ge­
set1.gebung ,ur nichrchelichen Lcbcnsgem~inschaft in Schweden, MDR 1989. 70); Spindler, Aktuelle 
Ncuregelun~cn des Rechts der nichtchclichen l ebensgemeinschaft in Schweden, FamRZ 1988, 9Jj. 

17 Vgt. dazu aut.:h Wacke, Die Registrierung homosexueller Partnerschaften in Dänemark, F3mRZ J990, 

347· 
18 Vgl. zuletzt auch die rechlspolitische EnrwickJung in Frankreich, wo gegenwartig die Einführung eines 

neuanigen Panncrschafts"'enrags (pacte de solidarite civi lc [pacs]) für außereheliche Verbindungen - von 
unverheir,ueten Personen (unabhängig vOll Geschlecht, Venvandtschaft.sverhalmis und Beweggrund für 
ci.n Zusammenleben ohne Trauschein) sich i,m Gesetzgebungsverfahren bcflndet - dnzu Hcnard, Sag ja 
zum Pakt, DIE ZEIT NR. 46 vom 5· Novtmbcr '1998, S.74. Zudcm Neue Zürcher Zeirung vom 
9· Okwbcr 1998 und NJW r998, Heft 46. XLVIl (Frankreich: Die Ehe in Zeiten dcr Postmoderne). 
Zu r Rechtslage in den Niederlanden: Titel j A (Her gcrcgislreerd partnerschap), die Art. 80a bis e des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (Burgcrlijk Wetboek). 

J9 1.n diesem Sinne auch der (schwedische) staatliche Unrcrsuchungsbericht SO U 1984:63. S. 96 und 99 sowie 
die dänische bet,a::nkning nr. 1 t 2711988, S. 128 - Stellungnahme der Arbeilsgruppcnmehrheir. 

20 Papiriese samli\':;forhold. 
Z I So die Gesclzesvorarbeitcn, bctxnkning nr. 1 127/1988, S. 124 - Stellungnahme der Ausschußminderheit -

und s. 1Z9. 
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schJechts einräumr". Umer " Gleichstellung« wird die Zusicherung derselben Rechte 
und die Auferlegung gleicher Pflichten, wie sie umer Ehepartnern gelten, verstanden. 
Nach § 3 Abs. 2 Pal DK finden grundsätzlich alle Regelungen der dänischen Gesetz­
gebung (mithin auch solche außerhalb des Ehe- und Erbrechts)", die die »Ehe« oder 
die »Ehepartner« betreHen, auf registrierte Partnerschaften bzw. auf registrierte 
Partner emsprechende Anwendung (Grundsatz einer umfassenden rechtlichen 
Gleichstellung). 

2. Voraussetzungen einer Registrierung 

Eine wirksame Registrierung setzt zunächst voraus, daß beide Partner gleichen 
Geschlechts sind (so § , Pal DK). Ausweislieh der Motive ist der Gesetzgeber aber 
davon ausgegangen, daß eine sexuelle Orientierung nicht erforderlich ist, was an­
sonsten eine ausdrückliche Legaldefinition der Gleichgeschlechtlichkeit im Pal er­
forderlich gemacht hätte4 . Eine solche Definition war weder erwünscht noch glaubte 
man, darüber letztlich Einigkeit erzielen zu können". 
Ein gemeinsamer Wohnsitz der Partner wird nach dem Pa! DK gleichermaßen nicht 
zur Voraussetzung der Registrierung gemacht. 
Aus dem Gesetzeswortlaut des § 1 Pal DK folgt, daß allein eine Zwei-Personen­
Partnerschaft registrierbar ist - nicht jedoch bspw. ein größeres Kollektiv'6 registriert 
werden kann. 
Versuche von Partnern nichtehelicher Lebensgemeinschaften zwischen einem Mann 
und einer Frau'7, ihre Lebensgemeinschaft auf der Grundlage des Pal DK registrieren 
zu lassen, sind von den Registerbehörden friihzeitig zurückgewiesen worden. 
Aus dem Verweis in § 2 Abs. , Pal DK auf Kapitel ,,8 sowie die §§ '2 und '3 Abs. , 
und Abs. 2 S. I"~ des Gesetzes Nr. 256 über die Eingehung und die Auflösung der Ehe 
(Ehegesetz - lov om a:gteskabs indgäelse og opl",sning)Jo aus dem Jahre 1969 folgt, 
daß die registrierungswilligen Partner jene Voraussetzungen zu erfüllen haben, die 
auch im Zusammenhang mit der Eingehung einer Ehe vorliegen müssen. So giIt etwa 
auch für registrierte Partnerschaften das Zustimmungserfordernis der Eltern und des 
Sraatsamts" im Falle einer Registrierung minderjähriger Partner bzw. das Verbot der 

2.2. Kommission zur Untersuchung der Situat.ion Homosexueller in der Gesellschaft (kommissionen cil 
belysning af homoscksuclles situation i samfunclet) - bCTxnkning nr. I 12.7/ 1988 (homoseksuelles viJkar). 

2.} Problematisch können hingegen auf vcn:raglicher Basis beruhende Regelungen zugunsten eines Ehe­
partners sein - etwa in Pensionsordnungen. Im Rcchtuusschuß des Folketing wurde dazu scit<:ns der 
iv1inderhcit die Auffassung vertreten, daß Vcrsichcrungs- oder Pensionsordnungen so behandelt werden 
solhen, daß registrierte Partner mit Ehepartnern gleichgestellt werde,n. Industric- und Justizminisrerium 
v<:rtraten hingegen die Ansicht, daß die frage einer dicsbezuglicheo Gleichstellung der allgemeinen 
Vertragsauslegung vorbehalten bleibcn müsse - dazu Rosholm, Sk;un)dhu.s Rapporten 1989. S. 66. 

24 AnmcrkW1g zum Gesetzentwurf, rolketi.ngstidendc 1988/ 89, Anh;1ng A, Spalte 294). 
25 .. Es ware un;1kzepr:lbel, wenn Per.~uncn. die sich an roe Behörden mit dem Ziel wenden, eine registrierte 

Partnerschaft einwgch<:II, ggf. intime Verhalmisse darlegen müßten« - <;1> bct3!nkning nr. Il271I988, 
S. "41. 

26 So kann etwa eine gleichgesch1echtliche Mehr-Personen-Wohngemeinschaft nicht durch Registrierung 
das gesetzliche Erbrecht unter ihren Mitglicdern 'Zur Entstehung gelaogen lassen - Daosk Karnovl 
Nidsco, Pal § I Anm. l. 

27 Zur Rcch(sstc!lung ruchtchelicher LehclHgemeinschaften näher Vindclov/ Lund·AnderseniNieben. Ret~-
stiUingen lor ugiftc samlevende, 198 8. 

28 Ehebedin~ngen (a;gtcskabsbctingelser). 
29 Uie §§ 12 und I) regeln dje PrufW1g der Ehebedingungen. 
)0 Vgl. zum Ehegcsctz näher Dan.ielseolHornsletlKnudsen, IEgtcskabslov(,ll mcd kommentarer, 2 . udg., 

1984; Lund·Aodcrsen/MunckINorgaardIHltjgaacd PcdersenNesterdorf, Familieret, 4. udg., 1996i Niel­
senNorstrup RasmusscnfTaks0e-Jensen., Familiereuen, 2 . udg., t997. 

) 1 Das Sraatsamt hat regelmäßig bei seinen Entscheidungen berücksichtigt, ob die Frau schwanger ist oder 
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37° Registrierung von Verwandten in direkter auf- oder absteigender Linie oder von 
Geschwistern. Des weiteren gilt das Verbot der Bigamie (d. h. der Neuregistrierung 
eines Partners, obwohl seine Ehe oder eine bereits früher registrierte Partnerschaft 
noch nicht geschieden bzw. aufgelöst wurde)". 
Die Möglichkeit einer staatlich anerkannten kirchlichen Eheschließung)) besteht für 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht". 
Die nähere Ausgestaltung des Registrierungsverfahrens ist in den §§ 35 bis 40 der 
Verordnung Nr. 662 vom I. August 1995 über die Eingehung der Ehe (bekendtg0relse 
om a:gteskabs indgäelse) geregelt". Die Registrierung erfolgt nach § 39 Abs. 1 in 
Anwesenheit VOll mindestens zwei Zeugen. Nach § 40 i.Vm. § 39 Abs.2 dieser 
Verordnung ist eine Partnerschaft dann wirksam registriert worden, wenn die Regi­
strierung - bei gleichzeitiger Anwesenheit und Erklärung der Partner - bei der 
zuständigen staatlichen Behörde erfolgt ist. Eine Registrierung der Partnerschaft 
(nach dänischem Recht) im Ausland ist ausgeschlossen. 
Besonderheiten bestehen, wenn einer der registrierungswijligen Partner Ausländer 
ist: Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 2 Abs. 2 Pal DK kann eine Registrierung 
nur dann erfolgen, wenn beide oder mindestens einer der Parmer seinen Wohnsitz in 
Dänemark hat und dänischer Staatsangehöriger ist. Das Gesetz fordert mithin - im 
Unterschied zu einer Eheschließung - eigentlich die feste Beziehung wenigstens einer 
der Partner zu Dänemark. Der Sinn der Regelung liegt darin begründet, daß der 
Gesetzgeber die Registrierung rein ausländischer Partnerschaften in Dänemark als 
unzweckmäßig angesehen hatte, da dieser Registrierung im Heimatland der aus­
ländischen Partner (bis auf weiteres) keinerlei Bedeurung zukomme". Gleichwohl 
hat der Oberste Gerichtshof Dänemarks (h0jesteret) in einem Urteil vom 20. August 
'993 J7 entschieden, daß die Registrierung einer Partnerschaft zwischen zwei Aus­
ländern Gültigkeit beanspruche. Das Gericht begründete seine Auffassung damit, daß 
die Wirksamkeitsgründe einer registrierten Partnerschaft abschließend in § 40 der 
vorgenannten Verordnung über die Eingehung der Ehe normiert seien. Da die Wohn­
sitz- bzw. die Staatsangehörigkeitsfrage in § 40 jedoch keinen Niederschlag gefunden 
habe, steUte das Gericht fest, daß die Partnerschaft zwischen den beiden Ausländern 
nach dänischem Recht gültig registriert worden sei". 

einer der künftigen Ehepancer ein Kind hat,das mit in die Ehe eingebracht wird. Diese Umstande sind im 
Zusammenhang mir der Registrierung gle ichgeschlechtlicher Partner nicht zu beachten, da ausweislieh der 
gcset~gebcrischcn Intention eine Gleichstellung der registrierten Partnerschaft mit der Ehe in bezug auf 
Ki.nder nicht ge-wi.ioscht war u,nd ist. - NieisenIVorstrup RasmussenlTaks0e-Jensen (Fn. 9). Kapitel 15.2 

m.w.N . 
1 z Die registrierte Partnerschaft kann bei Auslandsbl!zügen insoweit aJttrdings andere Konsequenzen haben: 

Da das Ausland die Registrierung zumeist nicht anerkenntn wird, kann einer neuen im Ausland einge­
gangenen Ehe don regelmäßig nicht - wegen der in Dänemark vorausgeg~ngenen Registrierung - der 
Einwand der Bigamie entgegengehalten werden. Svennc Scb.m.idt (Fn. 9, S. 41 ) sieht in einem solchen Falle 
otIlein die Moglichkeit, daß der andere Partner eine Auflösung der Pannerschah nach Maßgabe des 
Eherechts in die Wege leitet. 

}} Nach § 15 Abs. 1 des Ehegesetzes kann in Dänema rk eine Ehe enrweder durch eine kirchliche oder eine 
biJrgerliche (Zivil-)Trauung eingegangen werden. Eine kirchliche Trauung innerhalb der danischen Volks­
kirche (dazu nachstehende Fußnote }si) erfolgt nach § 17 Abs. 1 fheges-etz durch deren Pfarrer. Kirchliche 
Trauungen durch andere Glaubensgemein.schafrcn werden von jenen Gcisrlichen vorgenommen, die dazu 
ermächtigt W1Jrdcn (§ 17 Abs. 2 Ehegesec2.). 

H Die Dänische Volkskirche (den danske folkekirke - zum rechtlichen Status näher Ring/Olsen-Ring 
(Fn.7), Rn. t 71 ff.) diskutiert gegenw~nig die Möglichkeit einer (nachlraglichen) bloßen Segnung der 
registriertcn Pilrtne.rSchaft - rappOrt fra ft af biskopperrtt nedsacudvalg yedt~itndt kirkdige vclsignt:lsL' al 
rcgistrercc pannerskab (Rcgistcret partnerskab, samliv og velsignel.sc). 

1S Vgl. zudem den Runderlaß Nr. l14 vom l5.September 1989 iJber die Eingehung der Ehe (cirkulxre om 
a::gteskabs indgäelse). 

J6 Folketingstidende 1988/89. Anhang A, Spalte ,S77 und 1880f. 
17 Sag II 181t99J M log M 2 mod Civil retsdirektor~tc:t = Ugeskrifc for n:lSV;Esen (UfR) 199J. 849f. 
18 A.A. noch die Vorinsunz.- 0sIre Landsrct ([6. "fdeling), Urteil vom tl .Janu ar '99J. Dazu Danielsen, 

Lov & Rcc 1991 Nr. S. 20. 
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Ohne hier näher auf die Entscheidung eingehen zu können, überrascbt es doch, daß 
der Oberste Gerichtshof der Verordnungsregelung (die im Gleichklang mit den 
Vorgaben des Eherechts steht) einen Vorrang vor der ausdrücklichen Gesetzesre­
gelung in § 2 Abs. 2 Pal DK beigemessen hat. Auf die Frage, welche der Regelungen 
die speziellere sei, wurde in der Begründung nicht näher eingegangen. 

J. Rechtswirkungen der Partnerschaft 

Die registrierte Partnerschaft entfaltet nach § 3 Pal DK grundsätzlich dieselben 
Rechtswirkungen wie die Ehe. Daraus resultiert, daß als Folge der Registrierung 
zwischen den Partnern eine gegenseitige gesetzhche Unterhaltspflicht begründet 
wi.rd. Auf die Partner findet das eheliche Güterrecht Anwendung (d. h. ihr Vermögen 
stellt grundsätzlich Ausgleichs-, mithin Gemeinschaftsgut dar, sofern es sich nicht 
ausnahmsweise um Vorbehaltsgur handelt»)? Die Partner sind - ebenso wie Ehe­
gatten'O - gesetzliche Erben. Im übrigen gelten sowohl die steuer- als auch die 
sozialrechrlichen Vorschriften zugunsten von Ehegatten auch für registrierte Part­
ner. 
Ausnahmen von der grundsätzlichen Gleichstellung mit der Ebe resultieren aus § 4 

Pal DK. Nach §4 Abs. I Pa! DK finden die Regelungen im Adoptionsgesetz Nr. 279 
aus dem Jahre 1972 (lov om adoption) betreffend Ehepartner auf registrierte Partner­
schaften keine Anwendung. Dies bedeutet, daß registrierte Partner nicht gemeinsam 
adoptieren können. Insoweit stellt sich jedoch die Frage, ob möglicherweise jeder von 
ihnen allein adoptionsberechtigt ist. Obwohl das dänische Pal diese Frage nicht 
beantwortet, geht die h.A. davon aus, daß auch einer der Partner einer registrierten 
Partnerschaft nicht berechtigt ist, allein zu adoptieren". 
Im übrigen bestimmt § 4 Abs.2 Pal DK, daß § II S.2 und § 14 Abs.4 des Gesetzes 
Nr. 387 über die elterliche Sorge und das Umgangsrecht vom 14.Juni 1995 (lov om 
forreldremyndighed og samvrer) auf registrierte Partnerschaften keine Anwendung 
finden. 

§ 4 Abs. 3 Pal DK schließt auch Bestimmungen der dänischen Gesetzgebung von der 
Anwendung auf registrierte Partnerschaften aus, die besondere Regelungen hinsicht­
lich eines Ehepartners treffen, die jedoch auf das Geschlecht dieser Person abstellen. 
Der Anwendungsausschluß erfaßt etwa Vaterschaftsregelungen sowie die Bestim­
mung über die »Schlüsselgewalt« der Ehefrau (!)" nach § I1 Abs. I S. 2 des Gesetzes 
Nr. 56 über die Rechtswirkungen der Ehe (Iov om <Egteskabets retsvirkninger) vom 
18.März 1925. 
§ 4 Abs·4 Pal DK bestimmt des weiteren, daß Regelungen in internationalen Über­
einkommen keine Anwendung auf die registrierte Partnerschaft finden, es sei denn, 
die Vertragsparr.ner der Übereinkommen haben eine entsprechende Weiterung ge­
billigt. Die Bestimmung des § 4 Abs . 4 Pal DK wird jedoch entgegen ihrem ein-

39 Zum ehelichen Vermogemrechr in den nordi schen Staaten naher Ring/Olsen-Ring (Fn. 7), Rn. 432 H. 
40 Das gesetl.liche Erbrecht der Ehegatten in im z weit"n Kap;tl:: (§§ 6 und 7) des Erbgeserzcs (arvclov -

Nr. 21 s) vom 3 (. Mai I96) geregelt. Zum d::tnischen Erbrecht naher DanieisenJGaardenJRogvi, Arveloven 
med kommentarer, 3. udg. 1991; SvennetNergaardlVc.:,qerdon, Arveret, 2. udg., '99'; Taks0e-Jcnsen, 
Arvcrc.:tten, 4· udg., 1994-

41 Vgl. dazu Rosholm, Skarrildhus rapporten, t989. s.68 unter Bezugn:lhllle auf die auch vom Zivilrcchts­
direktorat (civil.rctsdireklorat) venretene Auffassung. Ebenso NielsenNorstrup Rasmussenffaks0e-Jen­
sen (Fn. 9), di e jedoch umer Bcz.ugnahme auf das AdoptionsgcSCtl argumenueren, daß auch ein einzelner 
Ehepartner nicht allein adopli~rc.:n könne; a.A. Sylvest Nic!scn) R & R 1991/8, 60 (die den Schluß, ein 
rcgisrriener Partner könne nicht alll,in adoptieren, fur "weifclhafr hillt). 

,p Sie! Eine Regelung, die entgegen des liberalen Zuschnitts des d:ulischcn Eherecht immer noch Bcst:tnd hat. 
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372 deutigen Wortlaut, der keine Einschränkung im Hinblick auf das bloße Außenver­
hältnis Dänemarks zu seinen Vertragspartnern enthält, restriktiv ausgelegt<): Rege­
lungen in internationalen Verträgen, die einem Ehepaar Rechte zubilligen bzw. 
Verpflichtungen auferlegen, haben die dänischen Behörden im Innenverhältnis dä­
nischer Staat zu registrierter Partnerschaft uneingeschränkt auch auf letztere anzu­
wenden, sofern diese Vorschriften registrierte Partnerschaften im Vergleich zu Ehe­
paaren weder bevorzugen noch diskriminieren. Diese Auslegung erfolgt vor dem 
Hintergrund, daß im Verhältnis der Konventionsstaaten zu Dänemark erstere viel­
fach einer in Dänemark registrierten Partnerschaft (wegen Verstoßes gegen den 
eigenen ordre public) die Anerkennung versagen werden, 

4. Die Auflösung der registrierten Partnerschaft 

Die Auflösung einer registrierten Partnerschaft ist in § 5 Pal DK geregelt. Danach 
gelten die Bestimmungen der Kapitel 3, 4 und 5 des Gesetzes über die Eingehung und 
die Auflöung der Ehe (Ehegesetz - dazu bereits unter H.2.) über die Anfechtung, die 
Trennung und die Scheidung (einschließlich der daraus resultierenden Vermögens­
verhältnisse, etwa die Leistung von Unterhalt) sowie das Kapitel 42 des Prozeßge­
setzes (Rechtspflegegesetz Nr. [9 vom I I. April 1916 - retsplejeloven) grundsätzlich 
entsprechend". 
Keine Anwendungfindethingegen nach § 5 Abs. 2 Pal DK die Regelungdes § 43 Abs. I 

Ehegesetz. Nach dieser Vorschrift haben (als Ausfluß des dänischen Staatskirchen­
systems") die Ehepartner ein Recht darauf" , daß im Falle einer zerüttetell Ehe ein 
Pfarrer schlichtet'7, Unanwendbar ist zudem § 46 Ehegesetz, eine Vorschrift, die die 
Frage der elterlichen Sorge bei Trennung oder Scheidung der Ehepartner regelt. Der 
Ausschluß dieser Vorschrift ist Korrelat der Vorgabe in § 4 Abs. 2 Pal D K (oben 11. 3 .), 
daß registrierte Partner kein gemeinsames Sorgerecht über Kinder haben können. 
Entgegen der Vorschrift vOn § 448c des Prozeßgesetzes bestimmt § 5 Abs. 3 Pal DK, 
daß eine registrierte Partnerschaft - unabhängig vom Wohnsitz und der Staatsange­
hörigkeit der Partner - in Dänemark jederzeit aufgelöst werden kann's, Die jeder­
zeitige Möglichkeit der Auflösung einer Partnerschaft in Dänemark liegt darin 
begründet, daß der Gesetzgeber davon ausgegangen ist, eine registrierte Partnerschaft 
würde regelmäßig im Ausland nicht aufgelöst werden können", 

43 Dansk KamovlNielsen, §4 Pal Anm.9· 
44 Detailbestimmungen find en sich in der Verordnung Nr. 62.] vom 25. September 1989 iJber die Auflosung 

der Ehe (bekcndtgorclsc om xgceskabs oplesni.ng) und im Runderlaß Nt. I}5 vom 15·Scptembcr [989 
(cirkul;erc om xgteskabs opI0sn.ing). 

45 Dazu naher Dübeck, Staat und Kirche in Däncmuk, in: Robbers, Staat und Kirche in der Europaischen 
Union, [995. S· .l9ff. 

46 Vor dcm Jahre 1989 war vor einer Scheidung C'lnc cnlsprechcndc Schlichru ng sogar obligatorisch. 
47 Dies .schließt es jedoch nicht aus, daß ein Geistlicher - außcrhalb der gescu.hchcn Regelung - an Wahr­

nehmung semes Scclsorgeauftrags eine emsprechende Schl ichrung vornimmt., wenn er selbst daw b\'reit 
ist - so Dan~k KaroovfNielscn, § 5 Pal Anm. 11. 

48 Vgl. daz.u auch §lI der Verordnung Nr.617 vom lj .Septt:mbcr 1989. 
49 Bctznkning nr. 1I171I98S, S. IlO. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1999-3-366 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 15.06.2026, 00:47:58. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1999-3-366


III Die Rechtslage in Norwegen 

Norwegen war der erste Staat nach Dänemark'o, der das Institut einer registriercen 
Lebenspartnerschah anerkannt hat. Der Gesetzgeber entschloß sich aus Praktika­
bilitätserwägungen zu einer grundsätzlichen Gleichstellung der registrierten Partner­
schah mit der Ehe, da ansonsten eine Vielzahl von Regelungen - die gleichermaßen 
für homophile Paare in ökonomischer wie juristischer Hinsicht relevant sind - auf 
letztere keine Anwendung fänden, was die Auswahl des für registrierte Parmer 
geltenden Rechts erschwert hätte". Das norwegische Lov om registrert partnerskap 
Nr. 40vom 30. April 1993 (Pal N) lehnt sich im wesentlichen an die vier Jahre zuvor in 
Dänemark erlassene Regelung an P 

I. Das Homophilitätser{ordernis 

Im Unterschied zu § 1 Pal DK bestimmt die Parallelvorschrift des § I Pal N, daß zwei 
" homophile" Personen desselben Geschlechts ihre Partnerschaft nach Maßgabe des 
Pal N registrieren lassen können. Der Hinweis auf eine Homophilität war vom 
Gesetzgeber ausdrücklich gewünscht worden, der mit dem Gesetz auf einen Schutz 
dieser Paare abzielte. Der ausdrückliche Hinweis auf die Homophilie führt in recht­
licher Hinsicht jedoch - vor allem auch im Rahmen der Registrierungspraxis - nicht 
zu einer Überprüfung der sexuellen Orientierung im Einzelfall SJ • 

2. Voraussetzungen einer Registrierung 

Nach § 1 Abs. I S. I Pal N gilt Kapitel 1 des Ehegesetzes (lov om ekteskap - Nr. 47) 
vom 4.Juli 1991" über die Voraussetzungen der Eingehung einer Ehe (vilkar for ä 
innga ekteskap) entsprechend (Volljährigkeit, Verbot der Bigamie und Partnerschaft 
zwischen nahen Verwandten). Voraussetzung für die Eingehung einer registrierten 
Partnerschaft ist es (wie auch bei der Ehe) nicht, daß d.ie Partner zusammen wohnen 
bzw. ein sexuelles Verhältnis miteinander haben. 
In Anlehnung an § 1 Abs. 1 Pal DK bestimmt § 1 Abs. 3 Pal N, daß eine Registrierung 
der Partnerschaft nur erfolgen kann, wenn einer oder beide Partner ihren Wohnsitz in 
Norwegen haben und mindestens einer der beiden norwegischer Staatsbürger ist. 

jO Der Entwurf eines elHsprechendcn norw(:gi~chen Geseues datiert allerdings bereits schon aus dem Jahre 
L989190 - Dokument nr. 8:50 (J989190 - Forslag (ra slorringsrepresentamene ... om lov om rcgistrert 
partnersbp). Dieser ParJamemsentwUri war bereits im Großen und Ganzen idencisch mit dem später 
vcrabsch.icJt:ten GC.'iCIZ. 

SI In diesem Sinne ()t.prp. nr. ,P (r991h 993), s. 16. 
51 Urspninglich waren insgesamt vier unterschicdliche Modelle Gegenstand der gesetzgeberischen Diskus­

sion: (I) Eine g~.~et1.liche Gleichstellung der Partnerschah mir der Ehe. (2) Eine Regelung, die lediglich 
gewisse okonomische Verhältnisse bert.ick~ichtigen sollte. <J) Eine Erweiterung d~s Gesetzes über den 
gemeill~amen Haushalt - Lov om rete til feUes bolig og i.nnbo nIr hussrandsft .. lle,sshp opph0rer (Gesetz. 
Nr. 45 vom 4.JuJi 1991).1);e5es Gesetz finder nach seinem § 1 dann Anwendu.ng, wenn z.wei oder mehrere 
unverheiratcte Pcr.wncn, die ,liter ,lh 18 Jahre sind, in einem Haushalt mindeStens zwei Jahre zusam­
mengewohnt haben. Sind die ~cnannten Voraussetzungen erfUHt, kann im Falle des Todes (ei.ner der 
Personen) b1.w. der Auflösung des gemeins<lmen Haushaltes nach den §§ l. und 3 der andere Parmer i.ndas 
Wohruecht (Mierverhältnis) eintreten und ggf. das Wohnmobiliar iJbernehmen. (4) Ein gcmcin!iamr.::> 
Gesetz uber das Zusammenwohnen herero- bzw. homophiler P~re. Zu diesen ModelJen nä!ler Or.prp. nr. 
J2 (199 2/1993), s:. 13 ff. und Str.lOdbakken, Loy om reginrcrt partnerskap, JV 5/6 1993, 300 \314 ff.). 

53 So ausdrücklich Norsk Kunov/Strom BuH, § 1 Pal 1 Anm . 1-

54 Zum norwegischen Fa.milienrcchr Ring/Olsen-Ring (Fn. 7). Rn. 408. 

J7J 
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374 3. Die Prüfung der Registrierungsvorau.ssetz ungen 

Die Vorgaben des Ehegesetzes über die Prüfung der Ehevoraussetzungen sowie die 
Regeln über die Eingehung der Ehe (Trauung) finden auf die Partnerschaft keine 
Anwendung. Stattdessen wurden auf der Grundlage von § 2 AbS.4 Pal N vom 
Kinder- und Familienministerium inhaltlich vergleichbare Regelungen für die Part­
nerschaft in der Verordnung Nr.748 vom 10 Juli 1993" getroffen. Die §§ I bis I4 
dieser Verordnung regeln im einzelnen die Prüfung der Registrierungsvoraussetzun­
gen. Die Prüfung der Voraussetzungen und die Registrierung selbst können nur beim 
örtlich zuständigen "Notar« (notarius publicus)!' erfolgen (§ 15)' Eine kirchliche -
und damit wegen des nordischen Staatskirchensystems grundsätzlich eigentlich sta[[­
hafte - Trauung ist gegenwärtig (wegen innerkirchlicher Widerstände in Norwegen) 
nicht möglich. Im Falle einer Änderung der kirchlichen Einstellung wäre durch eine 
bloße Revision des § 15 der Verordnung auch eine rechrswirksame .. kirchliche Regi­
strierung« möglich". 
Es war zunächst überlegt worden, dem »Notar« ein Recht auf Verweigerung der 
Registrierung aus persönlichen Gewissensgründen einzuräumen. Der Gesetzgeber 
hat letztlich davon abgesehen, da die Registrierung einer Par1l1erschaft eine verwal­
rungsmäßige AufgabensteIlung sei, bei der es keine Notwendigkeit für eine solche 
Weigerung geben könne's Strandbakken'9 weist im übrigen zutreffend darauf hin, 
daß ein Weigerungsrecht des Richters als Notarius publicus auf eine Zensurinstanz 
gegenüber dem Gesetzgeber hinauslaufen würde. 

4. Die Rechtsfolgen der Registrierung 

Die wesentliche Regelung des § 3 Pal N bestimmt, daß die Registrierung der Partner­
schaft dieselben Rechtswirkungen wie die Eingehung einer Ehe entfaltet. Der Aus­
nahmebereich des § 4 Pal N ist noch enger als die Vergleichsregelung des § 4 Pal DK 
gefaßt: Auf die registrierte Partnerschaft finden nur die Vorschriften des Adoptions­
gesetzes (lov om adopsjon - Nr.8) vom 28. Februar 1986 über Ehepartner keine 
Anwendung60

. Die Ausnahme wurde damit begründer, daß jede Diskussion über die 
Möglichkeit einer Adoption in den Bedürfnissen des Kindes ihren Ausgangspunkt 
nehmen müsse6l

. 

Obgleich keine sonstigen Einschränkungen hinsichtlich der Gleichstellung mit der 
Ehe erfolgt sind, ist zu berücksichtigen, daß auch in Norwegen eine Reihe von 
Vorschriften, die auf Ehepartner Anwendung finden, an das Geschlecht anknüpfen. 
Ob solche Vorschriften auf die registrierte Partnerschaft uneingeschränkte Anwen-

55 BFD 1993-07-10 748. 
56 Wegen der nicht ertolgren Rezeption des romischen Rechts in den nordischen Sta:l.ten ist dort kein dem 

deutschen Recht vergleichharer Nmarberuf als selhstandige, unabhängige und ausschließliche Tatigkeir 
ubli~h - dazu naher Cornclius, Das dänische NotOlIWcScn, DNotZ I996, 352 (354); Ring/Olsen-Ring 
(fn. 7), Rn. 214. Die notarielle Tätigkeit wird ublicherweise durch den Richter wahrgenommen, der die 
eigentliche AufgabensteIlung auf einen Gerichr.sas5cssor delcgieren kann. Im Rahmen dcr Ausübung 
notarieller Gc.~chähe wird der Richter dann aber mcht als Richter, sondern als Notar (notarius publicus) 
uug. 

57 So Slandbakken, Lov om registren: pannerskap, JV 5/6 [99), )00 (J29)· 
58 Geselzesmaterialien - Ot.prp. nt. )2 (1992/9)), S. J2 I. sp. 
59 Lov om registrert pan:nerskap, JV 5/6 199), )00 ()) 1). 
60 Die ein7.ige Ausnahme von der grundsatzlichen Gleichstellu.ng in §) erfaßt nach § 4 Pal N die Adop­

tiön'!<ibtrcchtigung der Partner mit der Folge, daß diese weder zusammen ein (fremdes) Kind noch ein 
PMtner ;\I!ein das Kind des anderen Pan:ners adoptieren kann. 

61 So O!.prp. nr. )2 (1992/93), S. )). 
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dung finden, bedarf hier - im Unterschied Zu Dänemark, wo § 4 Abs. 3 Pal DK eine 
Anwendung ausdrücklich ausschließt - einer Beurteilung im konkreten Einzelfall. In 
diesem Zusammenhang weist etwa Stf0m BuW' - jedoch ohne nähere Begründung­
darauf hin, daß zwei in einer Partnerschaft registrierten Partnern nicht das Recht auf 
eine künstliche Befruchtung nach Maßgabe des entsprechenden Gesetzes (Lov om 
kunstig befruktning - Nr. 68) vom 12.Juni 1987 zusteht. 

5. Die Auflösung der Partnerschaft 

Aus § 3 Abs. 2 Pal N folgt, daß die registrierte Partnerschaft in Übereinstimmung mit 
den Regeln in Kapitel 4 des Ehegesetzes aufgelöst werden kann. Dies hat etwa zur 
Folge, daß die Auflösung einer Partnerschaft nach einem Trennungsjahr erfolgen 
kann. Ebenso wie nach § 5 Abs.3 Pal DK kann gemäß § 5 Pal N eine registrierte 
Partnerschaft, die in Norwegen eingegangen wurde, jederzeit und unabhängig von 
§ 41 9a des Zivilprozeßgesetzcs vor einem norwegischen Gericht auch wieder aufge­
löst werden. 

IV Die Rechtslage in Schweden 

Die Rechtslage in Schweden unterscheidet sich von jener in Dänemark und in 
Norwegen in zweierlei Hinsicht: Zum einen dadurch, daß bereits vor dem Erlaß 
eines Partnerschafts gesetzes (umer 2.) ein solches über homosexuell Zusammenle­
bende (r.) verabschiedet worden war, zum anderen aber auch dadurch, daß die 
Vorschriften des Lag (1994 : 1117) om registrerat partnerskap (PaLS) weit umfäng­
licher ausgefallen sind (17 Paragraphen in drei Kapiteln) als in den dänischen bzw. den 
norwegischen Parallelregelungen. Daneben existiert eine gesonderte Verordnung 
über die Registrierung von Partnerschaften (förordning [1994 : J 34 I] om registrering 
av partnerskap). 

I. Das Gesetz über homosexuell Zusammenlebende63 

Das schwedische Reformgesetz über homosexuell Zusammenlebende6
" das bereits 

sieben Jahre vor dem Pal S in Kraft getreten ist, zielt auf eine rechtliche Gleichstellung 
der homosexuellen mit der heterosexuellen nichtehelichen Lebensgemeinschaft6 '. 

Dieses GleichsteUungsgesetz trat gleichzeitig am I.Januar 1988 mit dem Gesetz 
über das gemeinsame Heim der nicht in ehelicher Lebensgemeinschaft Zusammen­
lebenden66 in Kraft. Die gesetzgeberische Intention besteht darin, das homosexuelle 

6.2 Norsk Kamov/Str0m Bult, § 4 Pal N Anm. 7 unter Bezugnahme auf die Gesetzesvonubeiten in Ot.prp. ur. 
3' (199,/93), s. 35 f. 

63 Daz.u naher \VidegrenIYtterberg, Homosexuelia sambor - inncbörd och mOltagande av cn ny ransfigur, 
SvJT 1990, 491; Agcll, Äktenskap, samboende, p:unll'rskap, a,3,O.; Svensk Karnov/Brangärd, Lag 
(198 7:8r 3) om homoscxudb ~ambor; Tonic, Aktens!<:.apsbalken och promulgationslag, 1990, S. 643 ff. 

64 L:'I.g 1987:8r} om homosexuella sambor. 
65 Die Vorarbeiten 7U diesem Gese(~ finden sich im Bericht .... Homoscxuellc und Gesel!schafv~ (homose­

xuella och samh:U1ct), SOU 1984:6}. sowie in prop. [986187:12.4. 
66 Lag 1987:2P om sambors gemensamma hem (sambo lag) - dazu Ring/Olsen-Ring (Fn. 7), Rn. "I 56 H. 
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Zusammenleben ideologisch voll zu akzeptieren. Darüber hinaus beruht es auf der 
praktischen Überlegu.ng, daß die Partner in zahlreichen homosexuellen Verhältnissen 
einen gemeinsamen Haushalt haben, ein gemeinsames Zuhause aufbauen und die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Partner in derselben Weise wie bei heterosexuell 
Zusammenlebenden verflochten werden6

,. Das Gesetz über homosexuell Zusam­
menlebende trifft keine materiellen Einzelregelungen. Vielmehr verweist das Gesetz 
auf eine Vielzahl von Gesetzen und Einzelvorschriften, die auf homosexuelle Lebens­
gemeinschaften entsprechende Anwendu.ng finden. Über dieses Verweisgesetz finden 
insbesondere die Regelungen des Gesetzes über das gemeinsame Heim der nicht in 
ehelicher Lebensgemeinschaft Zusammenlebenden auch auf homosexuell Zusam­
menlebende Anwendung. 

2. Die registrierte Partnerschaft des schwedischen Rechts6R 

a. Die Registrierung der Partnerschaft 

Die Registrierung der Partnerschaft ist im ersten Kapitel Pal 5 sowie - mit Detail­
bestimmungen - in der Verordnung über die Registrierung von Partnerschaften69 

geregelt. 
): ( Pal 5 bestimmt, daß zwei Personen desselben Geschlechts ihre Partnerschaft 
registrieren lassen können und entspricht damit der Regelung des § t Pal DK. Die 
Vorschrift verlangt weder eine gemeinsame Haushaltsführung noch geschlechtliche 
Beziehungen oder eine bestimmte sexueLle Orientierung'·. Das 5taatsangehörigkeits­
und Wohnsitzcrfordernis nach (:2 Pal 5" ist wie im dänischen (§ 2 Abs. 2 Pal DK) 
bzw. norwegischem Recht (§ 2 Abs.3 Pal N) geregelt. Im Unterschied zu den 
Parallel regelungen in Dänemark und Norwegen erfolgt im schwedischen Partner­
schaftsgesetz jedoch in gesetzestechnischer Hinsicht kein Verweis auf die Bestim­
mungen des Ehegesetzes". Vielmehr wird dessen Inhalt im Pal 5 wiederholt und 
teilweise modifiziert. Die Registrierung erfolgt gemäß 1:6 Pal 5 in Anwesenheit von 
Zeugen bei gleichzeitiger Anwesenheit der zu registrierenden Partner (11 Abs. ) Pal 
5): Nachdem jeder der bei den Partner in die Registrierung eingewilligt hat, erklärt der 
zuständige Registerbeamte71 sie zu registrierten Partnern". 

67 Agcll, Fn.16, Kapiccl14·3 unter Bczugn3hmc auf die Geserzes .... or:ubeircn in prop. 1986/87: 124.5. 43. 
68 Zur Vor~ese ruchce de schwtdischen Partnersd13ftsgcsetzcs naher Agell, Aktenskap, Samboende, Pan-

ncrskap,l . udg., 1999. Kapitel 14.1. 
69 Porord lling 1994:134 1 om registrcring av p ;lrtncr.~kap. 
70 In diesem Sinne Svcosk Kamov/ linddllHaglind, 1:1 Pa] S Anm. r. 

71 Eine Berufung auf dje schwedische Suatsbürgcrschafc (zur Sta;lt.~bürgersehafl nith"'r Ring/Olsen-Ring 
(Fn. 7), Rn. 517 fL) ist narurlich aucb Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit moglich - so klarstellend 
Svensk KamovfLindell/ Hagünd, 1:1 ral S Anm. 2. 

71 Zum schwedischen Ehe~ese( z naher Ring/Olsen-Ring (Fn. 7). Rn. 41of-f. 

73 Zusf.ändiger Regislerhe.muer iSI lJad. 1:8 Pat Semweder ein Richter des erstinstMl.lichen Gerichts 
(ringsrätt .. zum schwedischen Gericht s~.ufbau RinglOlsen~Ring (Fn.7), Rn. 141 tt.) oder eine Pcrson, 
die vom Pcovinzia!rJt (IansSlyrelse - als oberstes staatliches Verwalrungsorgan einer der 24 Provinzen 
Schwedens fungien der Provinzialrat mir einem Ll.ndeshaupunann [landshovding) an der Spitl.c [dazu 
Ring/Olsen-Ring (pn. 7). Rn. 1261) dazu bestimmt wurde. 

74 Fü~r Jas Registrierungsverfahren gelten in\ einzeLnen nach 1:9 Abs. I Pal 5 die Bestimmungen des 4: S, 7 und 
8 AktB. Dies har zur Folge, daß der Reglstrierungsbcamre sich zu vergewissern hat, da_ß eine Priihmg von 
Registrierung~hindernisscn - mit negativem Befund - .... ier Mon3te vor der Regisrrierung erfolgt ist.. Die 
Panner erhallen nach der Registrierung eine Registrierungsurkunde. Zudem hat eine Benachrichtigung 
der Steuerbehörde - die die Vorpri.lfung vorgenommen har - über die durchgefuhne Regislrierung zu 
~.rfol&cn. Ger:1:1ß 1:9 Abs.l Pal S kann ein Beschluß de~ Registerbeamten im Klagewege (nach 15:3 und 4 
AkrB) ;mgcfochren Werden - dazu naher Svensk KarnovfLindeilfHaglind, 1:9 Pal Anm. 11. 
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Im Hinblick auf die international -privatrechdiche Seite einer Registrierung verweist 
1:9 Abs. 3 PaL Sauf 104 des Gesetzes über gewisse internationale Rechtsverhähnisse 
betreffend die Ehe und Vormund.schaft7!. Dies hat folgende Konsequenzen: Die 
Registrierung vor einer schwedischen Behörde hat nach schwedischem Recht zu 
erfolgen. Eine im Ausland registrierte Partnerschaft kann beim Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen in Schweden anerkannt werden. Die schwedische Regierung kann 
die Voraussetzungen dafür schaffen, daß Registrierungen nach schwedischem Recht 
im Ausland erfolgen können und gleichermaßen in Schweden nach ausländischem 
Recht. Die Registrierungsverordnung bestimmt in § 4 die nach § 5 zu protokollie­
rende Registrierungsformel des Registerbeamten. 

b. Die Auflösung der Partnerschaft 

Die registrierte Partnerschaft endet nach 2: 1 PaL S mit dem Tod eines der Partner oder 
durch die Entscheidung eines Gerichts. Insoweit finden gemäß 2:2 PaL S die Vor­
schriften des fünften Kapitels des Ehege.setzes über die Ehescheidung (äktenskaps­
skillnad) entsprechende Anwendung76. Ein entsprechendes Partnerschaftsverfahren 
muß stets vor einem schwedischen Gericht geführt werden, falls die Registrierung 
nach Maßgabe des PaL S erfolgt ist (so 2:4 PaL S). Diese Vorgabe soll wie die 
Parallelregelungen des dänischen und norwegischen Rechts gewährleisten, daß 
eine nach schwedischem Recht registrierte Partnerschaft auc h aufgelös t werden 
kannll. 

c. Die Rechtswirkungen der Partnerschaft 

Die Rechtswirkungen einer registrierten Partnerschaft sind im einzelnen im dritten 
Kapitel PaL S geregelt. Vergleichbar der Rechtslage in den anderen hier untersuchten 
skandinavischen Staaten bestimmt 3:1 PaL S, daß eine registrierte Partnerschaft 
grundsätzlich dieselben rechtlichen Wirkungen wie eine Ehe enrfaltet. Sofern gesetz­
liche Bestimmungen auf eine Ehe bzw. auf Ehepartner Bezug nehmen, gelten diese 
regelmäßig gleichermaßen für d ie Partnerschaft bzw. für die registrierten Partner. 
Ausnahmen von der grundsätzlichen Gleichstellung der Partnerschaft mit der Ehe 
sind in 3:2 bis 4 PaL S geregelt. 
3:2 Abs. I S. 1 PaL S bestimmt, daß registrierte Partner weder gemeinsam noch jeder 
für sich nach dem vierten Kapitel des Elterngesetzes (föräldrabalk)" ein Kind adop­
tieren können". Registrierte Partner können auch nicht dazu ausersehen we rden, 
gemeinsam die elterliche Sorge über einen Minderjährigen nach 6:1Oa des EItern­
gesetzes auszuüben (3:2 Abs. 1 S. 2 PaL S). Die zuletzt genannte Vorschrift schließt 
jegliche, auf eherechtlicher Grundlage basierende Regelung eines gemeinsamen 50r-

7S Lag om vissa internationale f:l.ftsforh5llanden rörande aktc:nsbp o<:h formynclersbp ( 19Q.p.6). 
76 So finden erwa, auch die Regelungen über eine Bedenkzei[ (bctänketid [5 :2 H. ÄktBJ - da:Lu naher Rjng/ 

Olsen-JUng (Fn. 7), Rn. 424 f.) en tsprechende Anwendung. 
77 $0 Svensk Karnov/Lindeli/Haglind, 2:4 PaL 5 Anm. 17· 

7& Vom lo.Juni 19491 in Kraft gctreten am I.Januar 1950 (so § 1 des Einfuhrungsgesclzes zum Eltcmgesetz-
1949;)82). 

79 Zur Adoprion nach schwedischem Recht näher Ring/Olsen-Ring (Fn·7), Rn. 462 f. und 467 H. 
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gerechts für registrierte Partner au s'o. Nach}:2 Abs. 2 PaL S finden auch die Gesetze 
über Insemination" sowie über Befruchtung außerhalb des Körpers" auf registrierte 
Partner keine Anwendung. Das Adoptions- und Inseminationsverbot für registrierte 
Partner wird meist damit begründet, daß ein Kind ein Bedürfnis sowohl nach einer 
Mutter als auch nach einem Vater habe. Unter Berücksichtigung des Kindeswohls 
sollte es also nicht zwei Elternteile desselben Geschlechts haben~J. 
Vorschriften des Eherecllts, die für Ehepartner gelten und deren Anwendung eine 
Sonderbehandlung des einen Ehegatten nur aufgrund seines Geschlechts vorsehen, 
finden auf registrierte Partner keine Anwendung (so 3:3 PaL S)8,. 

V. lnternational-privatrechtliche Konsequenzen 

Die in Skaninavien seit einem Jahrzehnt gesammelten Erfahrungen mit dem Rechts­
institut der registrierten (Lebens-) Partnerschaft machen vor allem eines deutlich: Die 
skandinavischen Gesetzgeber waren und sind sich seit Anerkennung der registrierten 
Partnerschaft stets ihrer rechtlichen" Insellagc« bewußt gewesen. 
Im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr wird die Einführung eines neuen Rechts­
instituts zwangsläufigerweise Komplikationen nach sich ziehen. Bogdan'! weist 
jedoch zutreffend darauf hin, daß allein dieser Umstand nicht dazu führen dürfe, 
von der Neuschaffung rechtspolitisch gewünschter Rechtsinstitute Abstand zu neh­
men. 
Die weitaus meisten Staaten werden auch weiterh.in daran festhalten, neben der 
bürgerlichen Ehe kein vergleichbares Rechtsinstitut für gleichgeschlechtliche Paare 
anzuerkennen. Auch künftig dürfte dieses Institut in der internationalen Rechts­
gemeinschaft vielfach als Verstoß gegen den ordre public (der nationalen Rechts­
ordnung) verstanden werden, unabhängig davon, welchen Rechtskreis man jeweils 
betrachtet. Selbst für den Fall, daß eine Rechtsordnung dem skandinavischen Modell 
grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber steht, werden vielfach einschlägige KoIL­
sions- und Anerkennungsregeln fehlen8'. Ein weiteres Problem kann daraus resul­
tieren, daß das Institut - bei grundsätzlicher Anerkennung - von Rechtsordnung zu 
Rechtsordnung ggf. mit einem unterschiedlichen Inhalt belegt wird. 
Der deutsche Gesetzgeber muß sich daher darüber klar sein, daß nach I nkrafttre­
tcn eines entsprechenden Gesetzes auch Deutschland - zusammen mit einigen we­
nigen anderen Staaten - im internationalen Kontext eine Außenseiterrolle spielen 
wird. 
Bei jedem Auslandsbezug mit Staaten, die das Rechtsinstitut nicht anerkennen, wird 
der familien- und erbrechtliche Status in Deutschland registrierter Partner wahr­
scheinlich auch weiterhin keine rechtliche Anerkennung erfahren. Selbst im inter­
skandinavischen Kontext, d. h. der Staaten, die für ihre Rechtsordnung registrierte 

80 So Svcnsk KarnoviLinddlll-f:tglind. 3:2 PaL S Anm. 19-
81 Lag 1984:1140 om insemination - dazu Ring/Olsen-Ring (Fn. 7), Rn.476. 
82 Lag 1988:711 om befruktning uranför kroppen - dazu Ring/Olsen-Ring (Fn. 7), Rn. 477. 
83 Dazu naher Agell (Fn. 16), Kapitel '4.2 unter Bezugnahme auf den Bericht de:s Gesetzgebungsausschusses 

in LU '99)194"8, S. 2) ff. 
84 Dies<; Vorschrift nimme Bezug auf eherechclichc Regelungen, die trotz der Libcralisicrungscendenzen des 

Familienrechrs imm~r noch vcrhciracetc:n Frauen oder Witwen Sonderrechte wie etwa ökonomische 
Vorteile einräumen - Svcnsk Kamov/J.jndt'II!Haglind, 3:3 PaL S Anm. 10. 

81 Rcgisuerac partnerskap och svcnsk inccrnationt'll priva[rim" SvJT 1994,773 (783). 
86 In diesem Sinne Bogdan, Regist.rcrac panncrskap och svensk internationcll priv.urau, SvJT 1994, 773 

(774) · 
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Partnerschaften anerkennen, bestehen international-privatrechtliche Unsicherhei­

ten". 
Im Verhältnis zu den Staaten, die das Rechtsinstitut anerkennen, bleibt zu überlegen, 
ob eine nicht formale de facta Anerkennung im Gegenseitigkeitsverhältnis ausrei­

chend ist oder aber im Interesse der Rechtssicherheit eine bilaterale bzw. multilaterale 
Anerkennung der registrierten Partnerschaft im Konventionswege anzustreben ist. 

Vor diesem Hintergrund gebietet es die Fürsorgepflicht des deutschen Gesetzgebers, 
der ein solches Gesetz initiiert, die registrierungswilligen Partner nicht in einer 
scheinbaren Sicherheit zu wiegen. Diese sollten über die Konsequenzen einer Regi­

strierung im Falle eines Auslandsbezugs aufgeklärt werden. Es bleibt den Partnern 

dann unbenommen, soweit möglich, sich auf privatrechtlicher Grundlage (etwa im 

Wege von Testamenten, Versicherungen Ulld anderen Individualabreden) abzusi­

chern. 

Michael W. Schröter 

Mensch, Erde, Recht 

Grundfragen ökologischer Rechtstheorie 

Die ökologische Krise hat innerhalb der Rechtswissenschaft eine breite Diskussion 
um eine angemessene Reaktionsweise ausgelöst. Die hierbei entwickelten Konzepte 
unterscheiden sich jedoch beträchtlich. Insbesondere ist die Frage umstritten, ob 
Wertesysteme allein auf den Menschen bezogen sein müssen (Anthropozentrik) 
oder darüber hinausgehen können (Ökozentrik). 
Der Verfasser gibt zunächst einen umfassenden Überblick verschiedener Konzepte 
ökologischer Rechtstheorie und entwirft anschließend einen eigenen Ansatz, der 
von seinen philosophischen Grundlagen bi~ w den praktischen Konsequenzen aus-
gearbeitet wird. 
Die Möglichkeit ökozentrischen Denkens wird in den Mittelpunkt gestellt. Im 
Ergebnis steht der Entwurf einer ökologischen Diskursethik. Abschließend werden 
di~ praktiSChen Umsctzungsmöglichkeiten ökozenttischer Rechtsvorstellungen dis-
kutiert und Norrnierung~vorschläge unterbreitet. 
Das verständlich geschriebene Werk, das Erkenntnisse aus Rechtswissenschaft, 
Politik und Philosophie einbezieht, richtet sich an alle Interessierten, auch außerhalb 
der juristischen Fachkreise . Der Verfasser hat bereits mehrere Publikationen zu Fragen 
der ökologischen Ethik und des Umweltrechts veröffentlicht. 

1999, 283 S, brosch.., 79,- DM, 577,- öS, 72,- sFr, ISBN 3-7890-5952-8 
(Studien zur Reehl'philosuphie und Rechlslheorie, Bd. 21) 

0 NOMOS Verlagsgesellschaft 
76520 Baden-Baden 

87 Dazu o3her Strandbakken, Lov om registrert partnerskap, JV 5/6 199}. 300 (344 H. - zum norcvc:gischcn 
Recht); Bogdan. Rcgistrcrar partners kap och sveosk inrcrnationcll privo.tratt, Sv]T 1994. 77l (:W ffi 
schwedischen Reche). 
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